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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich darf Ihnen an dieser Stelle ein gutes, neues Jahr wünschen, 
verbunden mit Gesundheit und geschäft lichem Erfolg.

Das Jahr 2013 ist das Jahr der Bundestagswahl und man bilan-
ziert gerne die aktuelle Situation. Die Staatsschuldenkrise der EU 
hat sich beruhigt, die USA haben die Fiskalklippe überwunden, Ja-
pan hat ein gigantisches Konjunkturprogramm aufgelegt – schein-
bar ist alles auf bestem Wege.

Wäre nur nicht festzuhalten, dass sich im Grunde die Funda-
mentaldaten nicht verändert haben. Immer noch druckt die EZB 
Geld wie verrückt, um die Krisenstaaten Griechenland, Spanien, 
Portugal sowie Italien und Irland über Wasser zu halten. Und sogar 
Frankreich rückt mangels Reformfähigkeit in den Fokus der Finanz-
märkte. Alles das wird uns auf Jahre noch beschäft igen.

Aber was hat das mit uns Bürgern hier in Wuppertal zu tun? Ist 
Deutschland nicht der Stabilitätsanker in der EU? Sind wir nicht 
Vorbild?

Die Antwort lautet: Ja, wir sind besser aufgestellt. Den durch die 
duale Ausbildung hervorragend ausgebildeten Fachkräft en, dem 
ausgeprägtem Mitt elstand und nicht zuletzt den vielen Handwerks-
betrieben ist es zu danken, dass wir besser dastehen als viele andere 
Länder. Aber können wir uns darauf ausruhen? Ich denke Nein.

Mit 3 Millionen Arbeitslosen, ca. 3,5 Millionen Hartz 4-Empfän-
gern und ca. 1 Millionen Menschen in Qualifi zierungsmaßnahmen 
sind ungefähr 7,5 Millionen Menschen nicht in den Arbeitsprozes-
sen eingebunden! Auf der einen Seite beklagen wir den Fachkräft e-
mangel, auf der anderen Seite laufen die Sozialkosten aus dem Ruder.

Die daraus resultierenden Gewerbesteuer- und Grundabgaben-
erhöhungen können uns nicht gefallen, sind aber unabdingbar zur 
Sanierung der städtischen Finanzen. Sollte Wuppertal durch Re-
chenfehler anderer Kommunen nun 11 Millionen Euro weniger pro 
Jahr aus dem Stärkungspakt des Landes bekommen, wäre das eine 
Katastrophe!

Weitere Steuererhöhungen würde das Wuppertaler Handwerk 
nicht mitt ragen! Um diese fi nanziellen Belastungen steuern zu kön-
nen, müssen unsere Betriebe im Wett bewerb gut aufgestellt sein. 
Die Zukunft sfähigkeit unserer Firmen hängt von der Qualifi kation 
der Mitarbeiter und nicht zuletzt vom motivierten Nachwuchs ab.

Weil wir als Kreishandwerkerschaft  von diesen Problemen wis-
sen, gehen wir auch in der Kommunikation neue Wege. Sie fi nden 
uns seit kurzem auf Facebook. Wir denken, dass wir die Jugendli-
chen dort besser erreichen, als über die alt eingefahrenen Wege. Wir 
wollen auf Facebook Ihre Ausbildungsangebote übermitt eln, über 
alles rund um das Handwerk informieren und erhoff en uns dadurch 
eine größere Wahrnehmung bei den jungen Menschen.

Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen.

Neues Jahr und neue Wege



Bitte melden

Freie Lehrstelle?
Kreishandwerkerschaft Wuppertal
Sascha Bomann
Hofkamp 148 Fix per Fax: (0202) 2 80 90-40
42103 Wuppertal 
eMail: azubi@handwerk-wuppertal.de

Ja, ich habe noch Lehrstellen frei!

 Ich bilde regelmäßig aus Ich möchte erstmals ausbilden

Im Ausbildungsberuf:

Anforderungsprofi l: Hauptschule Realschule Gymnasium

�

Anzahl:

Im Ausbildungsberuf: Anzahl:

Im Ausbildungsberuf: Anzahl:

Besondere Anforderungen:

Mitteilung:

Betriebsadresse:

Datum/Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Unterschrift:
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In den letzten Jahren beteiligte sich 
das Wuppertaler Handwerk sehr aktiv 
am Mädchen-Zukunftstag, dem Girls‘ 
Day.

Die große Resonanz der Mädchen 
und jungen Frauen sowie der 
sehr positiven Berichterstatt ung 

in den Medien, hat gezeigt, dass eben auch 

am 25. April 2013

Was passiert am Girls‘ Day?
Vor allem handwerkliche Unternehmen 
öff nen am Girls‘ Day ihre Türen für Schü-
lerinnen im Alter von 11 bis 18 Jahren. In 
den teilnehmenden Betrieben bietet sich 
eine hervorragende Gelegenheit für Mäd-
chen, Einblick in die Berufspraxis und in 
verschiedenste Bereiche der Arbeitswelt zu 
gewinnen. 

Warum ein Zukunfts-
tag für Mädchen?
Die junge Frauengeneration verfügt über 
eine besonders gute Schulbildung. Dennoch 
entscheiden sich Mädchen im Rahmen ih-
rer Schul-, Ausbildungs- und Studienwahl 
noch immer überproportional häufi g für 
„typisch weibliche“ Berufsfelder oder Stu-
dienfächer. Damit schöpfen sie ihre Berufs-
möglichkeiten nicht voll aus. Das wollen 
wir ändern!!!

das Handwerk mit seiner Vielzahl an Aus-
bildungsberufen für Mädchen att raktiv ist.

Ich würde mich daher sehr freuen, wenn 
Sie sich (wieder) an dem Girls‘ Day betei-
ligen würden. Nutzen Sie einfach unteren 
Abschnitt  und melden Sie sich bei der Kreis-
handwerkerschaft  an oder melden Sie sich 
per E-Mail: azubi@handwerk-wuppertal.de

Weitere Informationen erteilt Ihnen 
auch gerne Herr Bomann (0202/2809020) 
von unserer Berufsausbildungsabteilung.

H I N T ERGRU N D

Rückmeldung
Kreishandwerkerschaft Wuppertal
Fax: 0202/2809040 � Ja, wir machen beim Girls‘ Day mit!
   25.4.2013

Betrieb:  _____________________________________________

Adresse:  ____________________________________________

Telefon:  _____________________________________________

Ansprechpartner:  ______________________________________ 

� Bitt e setzen sie sich für weitere Information mit mir in Verbindung

Wie wir in unserer letzten Aus-
gabe berichteten, befi ndet 
sich Frau Farazandeh in Mut-

terschutz und anschließend in Elternzeit. 
Wir haben es geschafft  , eine Kooperation 

mit der Kreishandwerkerschaft  Mett mann 
einzugehen.

Der Justiziar und Geschäft sführer der 
Kollegen aus Mett mann, Herr Ass. jur. André 

Kooperation mit Kreishand-
werkerschaft Mettmann

Schnelle, wird mit dem Geschäft sführer der 
Kreishandwerkerschaft  Wuppertal die juristi-
sche Beratung und Prozessvertretung der Mit-
glieder übernehmen. Wir freuen uns über die 
qualifi zierte und fachkundige Unterstützung. 
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Ihre Fachbetriebe fürIhre Fachbetriebe für
Bau und AusbauBau und Ausbau
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Am 17 Januar 2013 kamen die 
Obermeister der Innungen im 
Rathaus mit Oberbürgermeister  

Peter Jung zu einem turnusmäßigen  Treff en 
zusammen. Es standen ernste Sachthemen 

auf der Tagesordnung, wie z. B. Stärkungs-
paket, Forensik, Gewerbesteuererhöhung.

Oberbürgermeister Peter Jung gab aber 
auch einen positiven Ausblick auf die An-

siedlung von IKEA und den Erhalt der 
Fertighausausstellung an anderer Stelle. 
Weiteres Th ema war die Ansiedlung von 
Handwerksunternehmen auf Gewerbefl ä-
chen in Wuppertal.

Lossprechungs-
feier 2013

Ende des Jahres 2012 traf sich das 
Organisationsteam für die Losspre-
chungsfeier 2013.

Der große Saal der Historischen Stadt-
halle Wuppertal ist sehr gefragt. So konnte 
das Organisationsteam den Saal für den 
15. September 2013 reservieren. Dörte 
aus Heckinghausen wird wieder die Mode-
ration übernehmen.
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Ihre Metallbau-Innungsbetriebe in WuppertalIhre Metallbau-Innungsbetriebe in Wuppertal

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen, Tel.: (0 21 83)334
Fax: (0 21 83)41 77 97 · nehlsen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen
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Die KFZ-Innung Wuppertal stellt sich und ihr Handwerk vor

Mit großen Schritten in eine
umweltfreundlichere Zukunft

Wuppertal-Oberbarmen, Rauental 
85. Hier befi ndet sich das Autohaus 
Reiner Schnorr. Inhaber des Familien-
betriebs ist, wie der Name schon ver-
rät, Herr Reiner Schnorr. Doch das ist 
nicht sein einziger Aufgabenbereich. 
Denn neben der Führung des Auto-
hauses ist der Kraftfahrzeugtechni-
kermeister auch noch Obermeister der 
KFZ-Innung Wuppertal.

Die Arbeit in der Innung ist für 
mich eine zusätzliche Aufgabe. 
Wenn meine Familie nicht im 

Betrieb mitarbeiten würde, dann wären die 
vielen Aufgaben natürlich nicht zu bewälti-
gen.“, so Schnorr. In einem Gespräch stellte 
er nun stellvertretend für die gesamte In-

nung die unterschiedlichen Aufgabenberei-
che der Innung dar und gab einen Ausblick 

darauf, was die Innung und das KFZ-Hand-
werk in der Zukunft  erwartet: Elektroautos.

1212
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Die Aufgabenbereiche
der Innung
Was genau sind also die Aufga-
ben der KFZ-Innung Wupper-
tal? Ein Blick ins Detail lohnt 
sich. Während des Gesprächs 
kristallisierten sich drei Punkte 
immer stärker heraus, die für die 
Innung besonders wichtig sind: 
Qualitätssicherung, Aus- und 
Weiterbildung und die Betreu-
ung der Kollegen. Diese drei 
Grundsäulen seien es, die das 
Aufgabenfeld der Innung aus-
machen.

» Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g 
Selbstverständlich muss jeder 
KFZ-Betrieb gewisse Aufl agen 
erfüllen. Da bedarf es natürlich 
auch einer Instanz, die über-
prüft , ob diese eingehalten wer-
den. Hoheitliche Aufgabe der 
Innung ist es insofern, alle Be-

triebe in Wuppertal einmal jähr-
lich einem Qualitätscheck zu 
unterziehen. Dabei werden so-
wohl die privaten Werkstätt en,  
die HU-Prüfstellen als auch die 
Polizeiwerkstätt en auf Herz und 
Nieren geprüft . „Funktioniert 
die Hebebühne einwandfrei?“, 
„Liefern die Messgeräte exakte 
Werte?“ – das sind beispielhaft e 
Fragen, auf die der Obermeister 
bei solch einem Check Antwor-
ten fi nden muss. 

» Schulungen und Ausbil-
dungen Die Schulungsstätt e 
übernimmt die überbetriebli-
che Lehrlingsausbildung für die 
Städte Wuppertal, Remscheid 
und Solingen. „Die fachmänni-
sche Ausbildung der Lehrlinge 
ist eine wirklich wichtige Auf-

Reiner Schnorr, Obermeister der Kfz-Innung Wuppertal

weiter nächste Seite  »»»
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gabe unserer Innung“ unterstreicht Schnorr 
immer wieder. Die Schulungsstätt e in Wup-
pertal wurde bereits 1965 errichtet und bei 
Umbaumaßnahmen in den Jahren 1985 bis 
1987 auf eine Gesamtgröße von 542 qm 
erweitert. Durchschnitt lich durchlaufen 
während eines Jahres ca. 700 Auszubilden-
de die Schulungsstätt e. Hierbei werden den 
Auszubildenden sowohl fachtheoretische 
als auch fachpraktische Fertigkeiten und 
Kenntnisse im Rahmen der vorgeschrie-
benen Kurse vermitt elt. Dies ist auch der 
Hauptschwerpunkt der Schulungsstätt e, die 
das Bindeglied zwischen dem Ausbildungs-
betrieb und der Berufsschule darstellt. 
Doch werden in der Schulungsstätt e nicht 
nur Auszubildende geschult. Regelmäßig 
fi nden hier Aus- und Weiterbildung in den 
Bereichen Abgasprüfungslehrgänge AU / 
AUK,  Gasanlagen Prüfungs- und Einbau-
lehrgänge GAP / GSP und pyrotechnische 
Rückhaltesysteme statt .  Und da ein Meister 
bekanntlich noch nicht vom Himmel gefal-

len ist, fi nden hier auch die Prüfungsvorbe-
reitungslehrgänge der Handwerkskammer 
Düsseldorf zum KFZ-Meister im Kraft fahr-
zeugtechniker Handwerk statt . Daran neh-

men laut Obermeister Schnorr nicht mehr 
nur Männer teil: „Die KFZ-Branche bietet 
die meisten Ausbildungsplätze überhaupt. 
Schön ist es, dass nun auch immer mehr 
Frauen den Weg in die Branche fi nden und 
auch die Meister-Qualifi kation erlangen.“

» Betreuung der Kollegen Selbst ein 
Fachmann hat mal Fragen. Und hier stehen 
die Mitarbeiter der Innung ihren Kollegen 
sachkundig mit Rat und Tat zur Seite. „Na-
türlich erfordert die Arbeit in der Innung 
viele Arbeitsstunden“, so Reiner Schnorr. 
„Doch wir alle fühlen uns für unsere Kolle-
gen verantwortlich. Denn die Innungsmit-
glieder, eben unsere Kollegen, wählen den 
Vorstand der Innung, d.h. den Obermeister, 
seinen Stellvertreter, den Lehrlingswart 
und die Beisitzer. Und so möchten wir un-
sere Arbeit natürlich so gut wie möglich 

Die Teilnehmer der letzten Hochvolt-Schulung der Wuppertaler

Kfz-Innung vor dem innungseigenen Hybrid-Fahrzeug.
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ausführen, um die Kollegen wo 
es nur geht zu unterstützen.“  
Das besondere Augenmerk 
dabei gilt den „hoheitlichen 
Aufgaben“. Die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschrift en (von 
der Antragsstellung bis hin zur 
Ausführung) wird von den Mit-
arbeitern der Innung stetig be-
gleitet und darüber hinaus wird 
den Innungsmitgliedern jeder-
zeit Hilfe angeboten. Außerdem 
bemüht sich die KFZ-Innung, 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Innungsmitgliedern 
und Kunden außergerichtlich 
zu schlichten, um beiden Seiten 
gerecht zu werden und den Be-
teiligten Kosten zu ersparen. 

Ein Blick in die Zukunft
Neben der Arbeit im Autohaus 
und den alltäglichen Aufgaben 
in der Innung, darf ein Blick auf 
die aktuelle wirtschaft liche Lage 
und in die Zukunft  des KFZ-
Handwerks natürlich nicht aus-
bleiben.

Hochvoltschulungen
Die Wuppertaler Innung führt 
regelmäßig  Hochvolt-Kurse 
durch. Geschult wird am Hy-
brid-Fahrzeug der Innung. Für 
Anfragen diesbezüglich steht 
Obermeister Reiner Schnorr 
gerne zur Verfügung.

Elektromobilität
Auf einem anderen Gebiet be-
wegt sich aktuell jedoch sehr 
viel. Denn sie sind in aller Mun-
de: Elektroautos. Die Bundesre-
gierung strebt das Ziel von einer 
Millionen Elektrofahrzeugen bis 
zum Jahr 2020 an. Dieses Ziel ist 
jedoch laut dem Zentralverband 
Deutsches KFZ-Gewerbe, kurz 
ZDK, nicht zu erreichen, solan-
ge man keine Anreize schaff en 
könne. Doch der ZDK warnt 
vor einer direkten Kaufprä-
mie, wie wir sie schon bei der 
Abwrackprämie erlebt haben. 
Und zwar aus einem einfachen 
Grund: derzeit sind noch nicht 
ausreichend markt- und serien-
reife Elektrofahrzeuge verfüg-
bar. Doch das könnte sich schon 
bald ändern. „Der Verkauf von 
Elektroautos wird rapide anstei-
gen“, da ist sich der Obermeister 
sicher. „Und das schon in naher 
Zukunft . Denn Toyota zum Bei-
spiel produziert bereits Hybrid-
fahrzeuge. Diese vereinen einen 
Verbrennungs- und einen Elek-
tromotor. Der Verbrennungs-
motor liefert dabei die Energie 
für den Elektromotor. Da die 
Fahrzeuge bereits produziert 
sind, steht ein Boom dieser um-
weltfreundlicheren Autos kurz 

weiter nächste Seite  »»»
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bevor. Und so kommen auch auf 
die Innung immer neue Aufga-
ben zu.“ Denn die Schnitt stelle 
zwischen Automobilhersteller 
und Endkunden bleibt natürlich 
das Autohaus. 

Biokraftstoff E10
Eine Neuerung hat es auch im 
Bereich der Kraft stoff e gegeben. 
Denn seiniger Zeit können die 
Autofahrer den Kraft stoff  E10 
an den Tankstellen zapfen. Die-
ser enthält bis zu zehn Prozent 
Bioethanol. Der Biokraft stoff  
wird dabei aus Pfl anzen ge-
wonnen, die umweltverträglich 
angebaut werden. Und diesen 
können fast alle Autofahrer nut-
zen! Denn rund 90 Prozent der 

in Deutschland zugelassenen 
Autos mit Ott omotoren kön-
nen problemlos mit dem neuen 
Kraft stoff  E10 betankt werden. 
Vor dem ersten Tanken sollten 
sich Autofahrer jedoch im KFZ-
Betrieb oder Autohaus erkundi-
gen, ob ihr Fahrzeug den neuen 
umweltverträglicheren Kraft -
stoff  verträgt.

Gasanlagen, Biokraft stoff e 
und Elektroautos – die KFZ-
Branche zieht mit großen 
Schritt en in eine umweltfreund-
lichere Zukunft . Es bleibt also 
weiterhin spannend, mit wel-
chen Neuentwicklungen sich 
die KFZ-Innung Jahr für Jahr 
beschäft igen muss.

Wuppertaler Handwerksblatt 1.2013
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70. Geburtstag von Frank Seynsche

Am 13. Januar 2013 vollendete Eh-
renkreishandwerksmeister Frank 
Seynsche sein 70. Lebensjahr. Im 

Restaurant Rossini feierte Frank Seynsche 
mit Familie, Freunden und Wegbegleitern 
in seinen Geburtstag hinein. Geschenke 
wollte er nicht, sondern bat statt dessen um 
eine Spende für den Kinderschutzbund 
Wuppertal. Stolz konnte er am 24. Januar 
2013 den Scheck an den Kinderschutzbund 
überreichen.

Großzügig von Frank Seynsche aufge-
stockt, kamen so 5.000,– € zusammen.
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Pfl egeBAHR kommt

Staatliche Förderung
für die private Pfl ege

Am 1. Januar 2013 trat das Gesetz 
zur Neuausrichtung der Pfl egever-
sicherung in Kraft. Mit ihm kam die 
„Geförderte Ergänzende Pfl egever-
sicherung“ (GEPV), der sogenannte 
„Pfl ege-Bahr“. Die Krankenversicherer 
der SIGNAL IDUNA, Kooperationspart-
nerin des Versorgungswerks der Kreis-
handwerkerschaft Wuppertal, bieten 
mit dem neuen Tarif Pfl egeBAHR ein 
entsprechendes Förderprodukt an.

Pfl ege ist teuer: So kostet ein Platz in 
einem Pfl egeheim je nach Pfl ege-
stufe bis zu 3.500 Euro monatlich. 

Ein Betrag, den weder die Pfl egepfl icht-
versicherung komplett  abdeckt, noch das 
Privatvermögen der meisten hergibt. Zwar 

springt im Notfall die Sozialhilfe ein, doch 
holt sich der Staat wenn möglich das Geld 
von den nächsten Angehörigen zurück. Pri-
vate Pfl egevorsorge ist daher nicht nur sinn-
voll, sondern essentiell. 

Der „Pfl ege-Bahr“ sieht eine staatliche 
Förderung von monatlich fünf Euro für 
die private Pfl egevorsorge vor, und zwar 
für Verträge mit einem Monatsbeitrag von 
mindestens 15 Euro und einem vorgesehe-
nem Pfl egemonatsgeld von mindestens 600 
Euro in Pfl egestufe III.

Eine Risikoprüfung und Zusatzbaustei-
ne, die über das Pfl egegeld hinausgehen, 
lässt das neue Gesetz nicht zu. Leistungen 
fl ießen frühestens fünf Jahre nach Versiche-

rungsbeginn. Diese Wartezeit entfällt bei 
unfallbedingter Pfl egebedürft igkeit.

Aufgrund der staatlichen Förderung be-
trägt der eff ektive Mindestmonatsbeitrag 
beim Pfl egeBAHR der SIGNAL IDUNA 
lediglich zehn Euro. In den Pfl egestufen I 
und II liegt das Pfl egemonatsgeld bei 30 bzw. 
70 Prozent der Leistung der Pfl egestufe III. 
Auch Personen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz, wie zum Beispiel Demenzkran-
ke, bekommen Leistungen aus dem Tarif.

Der zusätzlich abschließbare „Upgrade-
tarif “ Pfl egeBAHRPLUS erhöht die Leis-
tungen und sieht weitere Bausteine wie 
Beitragsbefreiung im Pfl egefall und Assis-
tanceleistungen vor. 
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Wer per Telefon oder im Internet 
etwas kauft, kann das Geschäft wider-
rufen – selbst wenn es sich um verbo-
tene Geräte handelt. Das entschied der 
Bundesgerichtshof (BGH) nun. 

In dem Prozess hatt e eine Frau den Kauf-
preis von rund 1000 Euro für ein de-
fektes Radarwarngerät zurückfordert. 

Nach einem telefonischen Werbegespräch 
hatt e die Autofahrerin per Fax einen Pkw-In-
nenspiegel mit Radarwarnfunktion bestellt. 
Auf dem Bestellschein war ausdrücklich da-
rauf hingewiesen worden, dass der Einsatz 
solcher Geräte im Straßenverkehr verboten 
sei und entsprechende Geschäft e «sitt en-
widrig» und damit unwirksam seien.

Laut BGH kann die Autofahrerin aber 
das Geld zurückverlangen. Das Widerrufs-
recht stehe bei einem Fernabsatzgeschäft  

jedem zu, der einen Vertrag schließt (AZ: 
VIII ZR 318/08 – Urteil vom 25. Novem-
ber 2009).

Nach Feststellung des für das Kaufrecht 
zuständigen VIII. BGH-Zivilsenats gilt dies 
auch dann, wenn es sich um einen Kaufver-
trag über ein Radarwarngerät handelt, der 
wegen Sitt enwidrigkeit nichtig ist. Die Frau 
hat Anspruch auf Rückzahlung des Kauf-
preises und Erstatt ung der Versandkosten.

Der Sinn des Widerrufsrechts beim 
Fernabsatzvertrag besteht laut BGH darin, 
dem Verbraucher ein einfach auszuübendes 
Recht zur einseitigen Loslösung vom Ver-
trag in die Hand zu geben. Ein Ausschluss 
des Widerrufsrechts wegen unzulässiger 
Rechtsausübung könne nur bei besonderer 
Schutzbedürft igkeit des Unternehmens in 
Betracht kommen. Daran fehle es jedoch, 

wenn wie in diesem Fall – beide Parteien 
gegen die guten Sitt en verstoßen hätt en.

Der aktuelle Fall unterscheidet sich von 
einem ähnlichen vom BGH im Jahr 2005 ent-
schiedenen Fall (Urteil vom 23. Februar 2005 
– VIII ZR 129/04). Der damalige Käufer ei-
nes Radarwarngerätes konnte den Kaufpreis 
nicht zurückverlangen, weil es sich nicht um 
ein Fernabsatzgeschäft  gehandelt hatt e.

§ 312 d BGB gibt dem Verbraucher bei 
einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufs-
recht nach § 355; er ist an seine Willenser-
klärung nicht mehr gebunden, wenn er sie 
fristgerecht widerrufen hat.

Anstelle des Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher bei Verträgen über die Liefe-
rung von Waren ein Rückgaberecht nach 
§ 356 eingeräumt werden. (Quelle: dpa)

Kunden, die bisher auf den Abschluss 
einer privaten Pfl egezusatzversicherung 

verzichtet haben, bietet Pfl egeBAHR die 
Chance, mit überschaubarem Eigenauf-

wand hier einen ersten Baustein zu legen. 

Seit 1. Januar bietet die SIGNAL IDUNA mit dem Fördertarif Pfl egeBAHR die Chance, mit überschaubarem Eigenaufwand in die private Pfl egevorsorge einzusteigen.
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Schimmel in Mietwohnung
Bei Mängeln an Mietwohnungen 

wie etwa Schimmel dürfen Mieter die 
Zahlung der Miete nur verweigern, 
wenn sie den Vermieter bereits auf 
den Mangel aufmerksam gemacht 
haben. Das hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) in Karlsruhe entschieden. 

Das so genannte Zurückbehal-
tungsrecht diene dazu, auf den 
Vermieter Druck auszuüben, da-

mit er den Mangel beseitigt. Solange dem 
Vermieter ein Mangel nicht bekannt sei, 
könne die Zahlungsverweigerung diese 

Funktion nicht erfüllen. Im konkreten Fall 
hatt en Mieter aus Berlin im Jahr 2007 drei 
Monate lang keine und einen Monat nur die 
Hälft e der Miete gezahlt.

Der Grund: An der Fensterfront im Flur, 
im Fensterbrett kasten in der Küche und an 
der Decke im Schlafzimmer war großfl ächig 
Schimmel. Ihr Vermieter kündigte darauf-
hin das Mietverhältnis. Er forderte, dass die 
Mieter die Wohnung räumen und 1.155 
Euro nachzahlen. Die Mieter wehrten sich 
gegen die Kündigung und wiesen den Ver-
mieter auf den Schimmel hin.

Das Amtsgericht verfügte, dass die Mie-
ter 495 Euro an den Vermieter zahlen und 
die Wohnung räumen müssen. Das Land-
gericht bestätigte die Zahlung des Geldes, 
hob aber die Verurteilung zur Räumung 
und Herausgabe der Wohnung auf.

Der BGH gab nun dem Vermieter Recht 
und stellte das Urteil des Amtsgerichts 
wieder her. Nach Ansicht des achten BGH-
Zivilsenats können die Mieter die Mietzah-
lungen erst verweigern, wenn sie ihrem Ver-
mieter den Mangel angezeigt haben.

BGH, Urteil: VIII ZR 330/09
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Darauf können Sie sich verlassen:

Unsere Service-Pluspunkte

Das alles liefern wir regelmäßig

oder besorgen es im Einzellfall.

Das alles – und noch einiges mehr…
Exklusiv für Innungsmitglieder!

Vor Gericht
 Arbeitsrechtsstreitigkeiten sind ein unerfreuliches The-

ma. Sie kosten Zeit, Nerven und auch viel Geld. Um Ihnen 
das zu ersparen, finden Sie bei uns nicht nur zuverlässigen 
Rat, sondern auch eine erfahrene Prozessvertretung. Unse-
re Fachleute der Rechtsabteilung widmen sich mit großem 
Engagement Ihrem „Fall“, vertreten Sie bei Gericht oder be-
wahren Sie vor aussichtslosen Prozessen.

Inkasso
 Unsere Inkassoabteilung unterstützt Sie schnell und zu-

verlässig bei der Einziehung Ihrer Außenstände. Zahlt Ihr 
Schuldner nicht, können Sie über unsere Vertragsanwälte 
Mahn- oder Vollstreckungsbescheide beantragen und gege-
benenfalls Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchführen 
lassen. Ist eine streitige Verhandlung erforderlich, kann die 
Angelegenheit jederzeit einem Rechtsanwalt übertragen 
werden, den Sie dann beauftragen.

Verträge
 Die Rechtsabteilung entwirft und überprüft für Sie als In-

nungsmitglied Verträge und berät über Gestaltungsmög-
lichkeiten, damit Sie sachgerechte Entscheidungen treffen 
können. Kampf gegen die Schattenwirtschaft Wir haben 
der Schattenwirtschaft den Kampf angesagt. Wir sorgen in 
Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden dafür, dass 
Geldbußen und Zwangsgelder verhängt sowie Betriebs-
schließungen durchgeführt werden – damit in Ihrem Be-
trieb nicht die Lichter ausgehen.

Tarifverträge
 Wir kümmern uns um Tarifverträge und verschaffen Ihnen 

den Überblick. Damit in Ihrem Betrieb alles störungsfrei 
läuft, informieren wir Sie ausführlich über Inhalte wie z. B. 
Lohn, Urlaubsgeld, tarifliche Sondervergütungen und aktu-
elle Veränderungen. Ausführliche Beratung – auch vor Ort 
in Ihrem Betrieb – ist eine Selbstverständlichkeit.

Kurzer Dienstweg
 Behördengänge können auch heute noch in Labyrinthe füh-

ren. Wir gehen als Lotse mit – und wir sind auch an Ihrer 
Seite, wenn Sie von einem der vielen Ämter nicht vernünftig 
behandelt werden.

Fairplay im Wettbewerb
 Wir achten auf die Spielregeln im Wettbewerb und schalten 

nötigenfalls die zuständigen Stellen ein. Wir beraten aber 
auch, damit unsere Betriebe nicht in „Werbe-Fallen“ tappen.

Im Streit mit Kunden vermitteln
 Streit mit Kunden ist ärgerlich, lästig und mitunter teuer. 

Wenn Sie wollen, schalten wir uns vermittelnd ein, sogar mit 
eigenen Schlichtungsstellen.

Uvv-Rahmenverträge
 Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreu-

ung ist für die meisten Handwerksbetriebe Pflichtaufgabe. 
Friseure und Metallbauer können in unsere günstigen Rah-
menverträge mit Dienstleistungsprofis einsteigen.

Beratung organisieren
 Sie haben Beratungsbedarf: Marketing, Personalführung, 

Umwelt und Entsorgung, Betriebswirtschaft oder Technik? 
Wir beraten Sie oder kennen Fachleute, deren Einsatz wir 
für Sie koordinieren.

Unser Versorgungswerk
 Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder 

Unfallversicherungsschutz für Sie, Ihre Angehörigen und 
Ihre Mitarbeiter, betrieblicher Rechtsschutz- und Kraftfahr-
zeugversicherung – alles zu guten Bedingungen.

Info-Börse
 Fachinformationen für Beruf und Betrieb, Merkblätter, Bro-

schüren, Musterformulare, Rundschreiben, Mitteilungsblatt...
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Der unter anderem für das Kauf-
recht zuständige VIII. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass die Erforderlichkeit von Fahrten 
zur Regeneration (Reinigung) eines 
Partikelfi lters bei Dieselfahrzeugen 
zur Vermeidung von Funktionsstörun-
gen beim überwiegenden Einsatz im 
Kurzstreckenbetrieb keinen Mangel 
darstellt.

Der Kläger erwarb von der Beklagten ei-
nen neuen PKW Opel Zafi ra 1.9 CTDI zum 
Kaufpreis von 26.470,01 €. Das Fahrzeug 
ist mit einem Dieselpartikelfi lter ausgestat-
tet. Da es im Kurzstreckenbetrieb mehrfach 
zu Störungen kam, die überwiegend auf der 
Verstopfung des Partikelfi lters beruhten, 
hat der Kläger den Rücktritt  vom Kaufver-
trag erklärt.

Das Landgericht hat der auf Rückzah-
lung des Kaufpreises (abzüglich Nutzungs-
wertersatz) Zug um Zug gegen Rückgabe 
des Fahrzeugs gerichteten Klage statt gege-
ben. Das Oberlandesgericht hat die dage-
gen gerichtete Berufung der Beklagten zu-
rückgewiesen. Die Revision der Beklagten 
hatt e Erfolg. Sie führte zur Aufh ebung des 
Berufungsurteils und Zurückverweisung an 
das Berufungsgericht.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass für die Beurteilung, ob ein Mangel im 
Sinne von § 434 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB an 
dem Fahrzeug des Klägers gegeben ist, als 
Vergleichsmaßstab nur solche Fahrzeuge  
herangezogen werden können, die ebenfalls 
mit einem Dieselpartikelfi lter ausgestatt et 
sind. Es kann nicht darauf abgestellt werden 
inwieweit Kraft fahrzeuge mit Dieselmotor 
generell für den überwiegenden Kurzstre-
ckenbetrieb geeignet sind. Die gesetzliche 
Bestimmung setzt als Vergleichsmaßstab 
ausdrücklich die Beschaff enheit voraus, 
die bei „Sachen der gleichen Art“ üblich 

ist und die der Käufer „nach Art der Sache“ 
erwarten kann. Wenn daher gerade ein Die-
selpartikelfi lter die Ursache für den geltend 
gemachten Mangel ist, dann können nicht 
als „Sachen der gleichen Art“ Dieselfahr-
zeuge herangezogen werden, die nicht 
über einen solchen Partikelfi lter verfügen. 
Nach den unangegriff enen Feststellungen 
des Berufungsgerichts, die sich auf ein von 
ihm eingeholtes Sachverständigengutach-
ten stützen, sind aber nach dem derzeitigen 
Stand der Technik Fahrzeuge aller Her-
steller, die mit einem Dieselpartikelfi lter 
ausgestatt et sind, für einen überwiegenden 
Kurzstreckeneinsatz nicht geeignet, weil für 
die Regeneration des Partikelfi lters eine er-
höhte Abgastemperatur erforderlich ist, die 
im reinen Kurzstreckenbetrieb gewöhnlich 
nicht erreicht wird.

Der Bundesgerichtshof hat ferner aus-
geführt, dass dies nicht deswegen anders zu 
beurteilen ist, weil ein durchschnitt lich in-
formierter Käufer ohne weitere Aufk lärung 
nicht zu der Erkenntnis gelangen könne, 
dass ein mit Dieselpartikelfi lter ausgestatt e-
tes Neufahrzeug anders als Dieselfahrzeuge 
ohne Partikelfi lter oder Fahrzeuge mit Ben-
zinmotor für einen überwiegenden Einsatz 
im Kurzstreckenverkehr nicht geeignet sei. 
Für die Ermitt lung der zu erwartenden Be-
schaff enheit nach § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BGB kommt es weder auf die konkret vor-
handene Vorstellung des jeweiligen Käufers 
noch auf einen durchschnitt lichen techni-
schen Informationsstand – sofern ein sol-
cher überhaupt feststellbar sein sollte – der 
Käuferseite, sondern allein darauf an, wel-
che Beschaff enheit der Käufer „nach der Art 
der Sache“ erwarten kann, d.h. auf die ob-
jektiv berechtigte Erwartung. Es kann daher 
nur auf die Beschaff enheit von Dieselfahr-
zeugen mit Partikelfi lter abgestellt werden, 
bei denen nach dem vom Berufungsgericht 
festgestellten Stand der Technik eine un-
eingeschränkte Nutzung im Kurzstrecken-

Kaufvertrag – Neuwagen

Erforderlichkeit von Regene-
rationsfahrten kein Mangel
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Auslegung der
Mängelbeseitigung 
als Anerkenntnis

Ein Anerkenntnis i. S. des § 212 I Nr. 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) liegt nicht 
vor, wenn ein Unternehmer auf Auff orde-
rung des Bestellers eine Mängelbeseitigung 
vornimmt, dabei jedoch deutlich zum Aus-
druck bringt, dass er nach seiner Auff assung 
nicht zur Mängelbeseitigung verpfl ichtet ist 
(BGH, Beschluss v. 23.08.2012 – VII ZR 
155/10).

Unwirksame
Sicherungsabrede
im VOB-Vertrag

Eine in einem VOB-Vertrag enthaltene 
Klausel des Auft raggebers, mit der „zur Si-
cherung der vertragsgemäßen Abwicklung 
der Leistungen nach der Abnahme, insbe-
sondere Gewährleistung“, eine Sicherung 
von 5 % der Abrechnungssumme verein-
bart wird und Bürgschaft en unter Verzicht 
auf die Einrede gem. § 768 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) auszustellen sind, ist 
unwirksam (BGH, Urteil vom 28.07.2011 
– VII ZR 207/09).

Keine Versandkosten 
bei Widerruf des 
Fernabsatzvertrags

§ 346 I Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
i.V. mit §§ 312 d, 357 BGB sind richtlinien-
konform dahin auszulegen, dass dem Ver-
braucher nach dem Widerruf eines Fernab-
satzvertrags ein Anspruch auf Rückgewähr 
geleisteter Hinsendekosten zusteht. Dem-
entsprechend ist es Verkäufern von Waren 
im Fernabsatzgeschäft  verwehrt, Verbrau-
chern die Kosten für die Hinsendung der 
von ihnen vertriebenen Waren auch dann 
aufzuerlegen, wenn diese von ihrem Wi-
derrufs- oder Rückgaberecht Gebrauch ma-
chen (BGH, Urteil v. 07.07.2010 VIII ZR 
268/07).



IKK classic

Seit Januar zusätzliche
Leistungen für Familien

Die IKK classic hat zu Beginn des 
Jahres ihr Leistungsangebot ausge-
weitet und bietet unter anderem Fa-
milien mit Kindern attraktive Extras.

Auch in Nordrhein profi tieren die 
Versicherten der IKK classic seit 
Jahresbeginn von zusätzlichen 

Leistungen für Kinder und Familien. Die mit 
3,6 Millionen Versicherten größte deutsche 
IKK hat ihr Angebot an Zusatzleistungen 
seit dem 1. Januar 2013 bundesweit verein-
heitlicht und dabei deutlich ausgebaut. Eine 
aktive gesunde Lebensweise honoriert die 
IKK classic mit einem Bonus von bis zu 300 
Euro pro Kalenderjahr bei Erwachsenen und 
150 Euro bei Kindern und Jugendlichen, der 
den Versicherten einmal pro Jahr ausgezahlt 
wird. So gibt es beispielsweise Bonuszahlun-
gen für die Teilnahme an den gesetzlichen 
und erweiterten Vorsorgeuntersuchungen, 

für die professionelle Zahnreinigung oder 
für die Mitgliedschaft  in einem Sportverein.  

 
Zu den bundesweiten Extras gehören 

ergänzende Kinder- und Jugenduntersu-
chungen (U 10, U 11 und J 2), die von der 
IKK classic im Rahmen eines bundesein-
heitlichen Bonussystems bezuschusst wer-
den. Damit berücksichtigt die IKK classic 
schon heute die im geplanten Präventions-
gesetz vorgesehene Erweiterung der gesetz-
lichen Jugend-Vorsorgeuntersuchungen. 
Daneben übernimmt die Kasse unter an-
derem Kosten für Mineralstoff e während 
der Schwangerschaft  und für verordnete 
homöopathische Arzneimitt el. Osteopathi-
sche Behandlungen  bezuschusst die Kasse 
mit jährlich bis zu 150 Euro. Für gesunde 
Kinderzähne steht für die Versiegelung von 
Fissuren (zwischen 7 und 14 Jahren) jeweils 
ein Guthaben von 50 Euro im Jahr bereit.

betrieb nicht möglich ist. Damit fehlt es 
an einer Grundlage für die Erwartung des 
Käufers, dass ein Dieselfahrzeug mit Par-
tikelfi lter ohne Einschränkungen im Kurz-
streckenbetrieb genutzt werden kann.

Der Bundesgerichtshof hat den Rechts-
streit an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen, weil weitere Feststellungen zu dem 
Vortrag des Klägers zu treff en sind, dass 
jedenfalls das in das von ihm gekauft e Fahr-
zeug eingebaute System mangelhaft  sei.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
4. März 2009 – VIII ZR 160/08
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Frist für Einwendun-
gen gegen Betriebs-
kostenabrechnung

Der Mieter muss dem Vermieter inner-
halb von zwölf Monaten seit Erhalt einer 
Betriebskostenabrechnung mitt eilen, dass 
einzelne Betriebskosten mit Rücksicht auf 
eine hierfür vereinbarte Pauschale nicht ab-
zurechnen sind (BGH, Urteil v. 12.01.2011 
– VIII ZR 148/10).

Gesamtschuldner-
regress des 
Architekten beim 
Bauunternehmer – 
feuchter Keller

Dass die Planung und Objektüberwa-
chung dem vom Bauherrn beauft ragten 
Architekt obliegen, enthebt eine Baufi rma 
nicht der Verpfl ichtung, auf unzulängliche 
Vorarbeiten und off en zutage liegende Pla-
nungs- und sonstige Fehler hinzuweisen 
und insoweit Bedenken anzumelden (OLG, 
Beschluss v. 24.04.2012 – 5 U 843/11).

Vollständige Leis-
tungsverweigerung 
bei grob fahrlässiger 
Herbeiführung des 
Versicherungsfalls

Der Versicherer kann bei grob fahrläs-
siger Herbeiführung des Versicherungs-
falls durch den Versicherungsnehmer in 
Ausnahmefällen die Leistung vollständig 
versagen (hier: Kürzung auf Null bei ab-
soluter Fahruntüchtigkeit). Dazu bedarf es 
der Abwägung der Umstände des Einzel-
falls (BGH, Urteil v. 22.06.2011 – IV ZR 
225/10).
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Rahmenvertrag zwischen der Kreishandwerkerschaft Wuppertal
und dem Rechtsanwaltsbüro Hartmann & Dahlmanns

Forderungseinziehungen/Inkasso 
und ergänzende Rechtsberatung

Die Anzahl der Forderungssachen 
und die Menge der Arbeits-
gerichtsprozesse sprengen die 

personelle Besetzung unserer Rechtsab-
teilung. Mit dem Abschluss des Rahmen-
vertrages bedienen wir uns der professio-
nellen Hilfe unseres Vertragspartners. Der 
Einsatz seines qualifi zierten Personals für 
uns ohne Aufstockung der eigenen Kapa-
zitäten optimiert die Leistung für die In-

nungsmitglieder ohne beitragsrechtliche 
Konsequenzen für die angeschlossenen 
Innungen.

Mit dem Rahmenvertrag haben wir die 
Forderungseinziehungen/Inkasso und die
unsere Rechtsabteilung ergänzende Rechts-
beratung in den Mitt elpunkt gestellt. 
Wichtig für unsere Mitglieder ist, dass wir 
versuchen wollen, den Service unserer 

Rechtsabteilung – wie bisher – kostenfrei 
zu halten (lediglich die Gerichts- und Voll-
streckungskosten, die der Schuldner veran-
lasst; sind erstatt ungspfl ichtig). Die übrigen 
Kosten trägt die Kreishandwerkerschaft , 
die sich nicht personell verstärken muss. 
Folgende Leistungen können aufgrund des 
neuen Rahmenvertrages nach nachfolgen-
dem Ablaufplan von den Mitgliedern abge-
rufen werden:

Forderungseinziehungen/Inkasso
Erster Ansprechpartner bleibt die Kreishandwerkerschaft  Wupper-
tal. 

Wir schreiben den Schuldner nach bisheriger Übung an und setzen 
eine letzte Frist mit Androhung der kostenpfl ichtigen Einschaltung 
des Anwalts.

Abgabe des Vorganges an das Anwaltsbüro durch uns. Die Anwälte 
werden im gerichtlichen Verfahren tätig 
(Mahnbescheid; Vollstreckungsverfahren).

Schuldner widerspricht:
Abgabe durch den Anwalt an unser Mitglied, das entscheidet, ob 
der eigene Anwalt oder unserer Vertragspartner – dann gebühren-
pfl ichtig – nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz beauft ragt 
werden soll. Die Prozessvertretung unterliegt nicht mehr dem Rah-
menvertrag.

Ergänzende Rechtsberatung
Zwei Erstberatungen je Mitglied und Kalenderjahr, (mündlich oder 
schrift lich) von ca. 45 Minuten Dauer je Fall.

Die Kosten sind durch den Rahmenvertrag und Übernahme eines 
pauschalierten Betrages durch die Kreishandwerkerschaft  bereits 
beglichen. Ab der dritt en Beratung zahlt das Mitglied ein ermäßig-
tes Honorar. 

Neben den Schwerpunkten Arbeits- und Vertragsrecht durch die 
Kreishandwerkerschaft  eröff nen sich weitere Rechtsgebiete, wie 
z.B.:
» Erbrecht
» Gesellschaft srecht
» Insolvenzrecht
» Straf- und Steuerstrafrecht
» Straßenverkehrsrecht
» Unternehmensnachfolge
» Wett bewerbsrecht

Auch hier ist die Kreishandwerkerschaft  erste Anlaufstelle. Wir fa-
xen an das Anwaltsbüro Name und Mitgliedsnummer des Betriebes 
sowie das gewünschte Rechtsgebiet. So sind die Vertragspartner auf 
den Anruf und die Terminabstimmung vorbereitet.



Nutzen Sie die günstigen Konditionen:

Rahmenverträge
zwischen der Kreishandwerkerschaft Wuppertal und der Telekom

Mobilfunk (D 1) 
» Kein Bereitstellungsentgelt
» Einzelverbindungsnachweis und Papier-

rechnung kostenfrei
» Günstige T-Mobile Unternehmenstarife 

mit interner Flatrate 
» Vergünstigte Endgeräte
» Günstiges Zubehör: 10 Prozent Rabatt  

auf sämtliches Original-Zubehör

BusinessCall 501 (Festnetz)
» sekundengenaue Abrechnung
» volumenabgängiger Preisnachlass

von 3 % bis 9 %
» Basis-Serviceleistung
» Company Flat incl.

Ihr Kundenberater steht Ihnen gerne 
unter 0202/27231-63 (Kommunikations-

zentrum Nonnweiler & Lasogga GmbH) 
zur Verfügung.

Die Rahmenvertragsnummern der 
Dachorganisation „Kreishandwerker-
schaft Wuppertal“ erhalten Mitglieder 
von der Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft unter der Telefonnummer 
0202/28090-11.

Strom-Sonderabkommen
mit den Wuppertaler Stadtwerken und der Kreishandwerkerschaft Wuppertal,

exklusiv für Innungsmitglieder mit dem Betriebssitz in der Stadt Wuppertal.

Die Kreishandwerkerschaft  Wuppertal hat für die Wupper-
taler Innungsmitglieder einen Rahmenvertrag mit den 
Wuppertaler Stadtwerken über den Bezug von verbillig-

tem Strom für den gewerblichen Verbrauch geschlossen. Mitglieder 
von Innungen, die ihren Betriebssitz außerhalb von Wuppertal ha-
ben, können nicht partizipieren. Mit den Kreishandwerkerschaft en 
Remscheid und Solingen bestehen bereits gegenseitige Beitritt s-
Abkommen.

Das Innungsmitglied entscheidet sich für die Versorgung mit 
dem Tarif WSW-ECO/ECO-PLUS, WSW-ECO Smart oder WSW-
ECO Spar und erhält sodann einen Nachlass von 

5 Prozent (ab 1.10.2009; vorher 10 Prozent)
(pauschal auf die Jahresstrombezugskosten)

– ohne Verrechnungs- bzw. Messpreis und vor Umsatzsteuer –

Die Rahmenvereinbarung erhalten Sie zusammen mit je zwei 
Einzelverträgen (Innungsmitglied/WSW) bei der Rechtsabteilung 
der Kreishandwerkerschaft  Wuppertal (0202/2809011). Senden 
Sie uns sodann den ausgefüllten und unterschriebenen Vertrag 
zurück. Wir werden danach gegenüber den WSW die Innungsmit-
gliedschaft  bescheinigen und die Verträge an die WSW weiterleiten.
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Ihre SHK-MeisterbetriebeIhre SHK-Meisterbetriebe
und Partner in Wuppertalund Partner in Wuppertal
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Ausbildungskonsens stellt fest: Mehr Bewerber – weniger offene Stellen

Schwieriger Ausbildungsmarkt
in Wuppertal

In ihrer Sitzung zum Ausbildungs-
jahresende stellten die Partner (siehe 
Kasten) des Wuppertaler Ausbildungs-
konsenses eine gesunkene Ausbil-
dungsbereitschaft bei den Wupperta-
ler Unternehmen fest.

Aus allen Bereichen des Hand-
werks, der Industrie, der Dienst-
leistungen und der Verwaltung 

wurde die Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage wieder größer. Die Verbesserung 
der Situation auf dem Ausbildungsmarkt im 
starken letzten Jahr hat sich damit leider in 
diesem Jahr nicht weiter fortgesetzt. 

Insgesamt meldeten Wirtschaft  und 
Verwaltung in Wuppertal in diesem Aus-
bildungsjahr der Agentur für Arbeit 1840 
Ausbildungsstellen, 5,2 Prozent weniger als 
im letzten Jahr.

Die Jahresbilanz zeigt auch, dass es un-
verändert strukturelle Probleme gibt. Nicht 
allen Schulabgängerinnen und Schulabgän-
gern konnten adäquate Ausbildungs-mög-
lichkeiten angeboten werden. Gleichzeitig 
konnten angebotene Ausbildungsplätze 
auch nicht mit geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern besetzt werden.

Noch immer gibt es unbesetzte Stellen 
als Dachdecker/in oder Friseur/in.

Die Berufswünsche der Jugendlichen 
sind sehr unterschiedlich. Trotzdem gibt 
es besonders beliebte Berufe, denn Ju-
gendliche kennen nur wenige der rund 
360 Ausbildungsberufe. In Wuppertal kon-
zentrieren sich 44 Prozent der Jungen und 
sogar 60 Prozent der Mädchen mit Ihrem 
Berufswunsch auf einen der zehn belieb-
testen Ausbildungsberufe. In den Top Ten 
der Wunschberufe steht bei den Jungen in 

Wuppertal der Kfz-Mechatroniker an erster 
Stelle, Mädchen möchten am liebsten eine 
Ausbildung als Medizinische Fachangestell-
te, Verkäuferin oder Friseurin beginnen. 

Für die Jugendlichen, die noch eine 
Ausbildungsstelle suchen, laufen die Akti-
vitäten – gemeinsam mit unseren Partnern 
– auf Hochtouren.

In diesem Zusammenhang verweise wir 
auch nochmals auf unsere Ausbildungsbör-
se: www.handwerk-wuppertal.de

Der Ausbildungskonsens
Das Land, Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitsverwaltung 

und Kommunen sind die Partner im Ausbildungskonsens NRW.

Zusammen haben sie ein erfolgreiches Modell Partnerschaft licher Problemlösungen 
entwickelt. Ziel des Ausbildungskonsenses ist es, jedem jungen Menschen in Nordrhein-
Westfalen, der ausbildungswillig und -fähig ist, einen qualifi zierten Ausbildungsplatz anbie-
ten zu können.

Partner im Ausbildungskonsens in der Region sind neben der IHK Wuppertal-Solin-
gen-Remscheid, die Handwerkskammer Düsseldorf, die Arbeitgeberverbände und die 
Kreishandwerkerschaft en in Wuppertal, Solingen und Remscheid, die Agentur für Arbeit 
Wuppertal/Solingen, das Jobcenter Wuppertal, der DGB-Kreis Region Bergisch Land, die 
berufl ichen Schulen und die drei bergischen Großstädte.
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Kooperation der Kreishandwerkerschaft und der JVA Ronsdorf

Bildung schafft Zukunft
Rund 6200 junge Menschen saßen 

2012 in Deutschland hinter Gittern 
im Jugendstrafvollzug – davon allein 
1800 in NRW. Was zunächst als verlo-
rene Lebenszeit gilt, kann bei vielen als 
letzte Chance gesehen werden, dem 
Leben noch einmal eine Wende zu ge-
ben, um nicht den Rest des Lebens (mit 
Unterbrechungen) in den verschiede-
nen Strafanstalten dieses Landes zu 
verbringen – sozusagen „Knacki“ als 
Lebensperspektive.

Um diesen Teufelskreis zu durch-
brechen, kooperieren die JVA 
Wuppertal-Ronsdorf (510 Haft -

plätze), das Berufskolleg Werther Brücke, 
die IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid 
und die Kreishandwerkerschaft  Wupper-
tal. „Bildung schafft   Zukunft “ - unter die-
sem Mott o lassen die Kooperationspartner 
nichts unversucht, um den Strafgefangenen 
Perspektiven für ihre Zukunft  durch Bil-
dungs- und Ausbildungsmaßnahmen zu er-

möglichen. Der Resozialisierungsgedanke 
ist erklärtes Ziel unserer Kooperation.

Dafür stellt die JVA drei Justizlehrer 
sowie Klassenräume, Computerräume, 
Sporthallen, Schulwerkstätt en, Ausbil-
dungshallen und die Ausstatt ung für Voll-
zeit- und Teilzeitklassen zur Verfügung. 
Das Berufskolleg stellt 26 Berufsschullehrer 
und übernimmt die fachliche, methodische 
und didaktische Betreuung von 170 Voll-
zeitschülern und rd. 200 Teilzeitschülern 
in verschiedenen Ausbildungsberufen. Die 
werkpraktische Anleitung im Rahmen der 
Berufsausbildung übernehmen 21 Werk-
meister des Kolpingwerkes. 

Die Kreishandwerkerschaft  führt ge-
meinsam mit den Prüfungsausschüssen 
der Maler- und Lackierer-Innung sowie der 
Tischler-Innung die Zwischen- und Gesel-
lenprüfungen in der Ausbildungsberufen 
Bauten- und Objektbeschichter/in, Maler- 
und Lackierer/in und Tischler/in durch.

In den Vollzeitklassen können die Ju-
gendlichen die Berufsschulpfl icht erfüllen 
und den Hauptschulabschluss oder die 
Fachoberschulreife erhalten. In den Teil-
zeitklassen der Berufsausbildung kann 
der Facharbeiterbrief der IHK oder der 
Gesellenbrief durch die Innungen und 
der Kreishandwerkerschaft  erworben wer-
den. Außerdem wird unter bestimmten 
Voraussetzungen nachträglich der Haupt-
schulabschluss oder die FOR zuerkannt. 
Zusätzlicher Förderunterricht und Haus-
aufgabenbetreuung in den frühen Abend-
stunden sollen Defi zite aufarbeiten und 
Lerntechniken vermitt eln.

Untersuchungen aus anderen Jugend-
strafanstalten zeigen, dass zwei Dritt el der 
jungen Gefangenen, die ihren Lehrabschluss 
schaff en und innerhalb eines Jahres einen 
Job fi nden, nicht wieder rückfällig werden. 
Zahlen wie diese dienen der Kooperation 
als Ansporn, um das Rückfallrisiko in die 
Kriminalität möglichst gering zu halten.

Nachbetreuung von
Kunden einmal anders

Sie können Leben retten, alle wissen 
es aber dennoch haben die wenigsten 
sie tatsächlich aufgehängt: Rauchmel-
der. 

Die Verwendung dieser Lebensret-
ter ist manchen Bundesländern 
sogar so wichtig, dass sie die Ver-

wendungen bei Neubauten und in bestehen-
den Wohnungen vorschreiben. Bis zum 12. 
Juli müssen beispielsweise alle Rheinland-
Pfälzer nachgerüstet haben, denn an diesem 
Datum endet eine fünfj ährige Übergangs-
frist. Ab November sollen Rauchmelder 
auch in Niedersachsen Pfl icht werden. Bay-
ern und NRW werden voraussichtlich eben-
falls noch in diesem Jahr eine entsprechen-

de Vorschrift  erlassen. Strafen – wie etwa 
Geldbußen – sind nicht vorgesehen. Doch 
Nachlässigen drohen eventuell Konse-
quenzen ganz anderer Art. Versicherungen 
könnten künft ig genau hinschauen, ob ein 
Rauchmelder einen größeren Schaden hät-
te verhindern können. Und falls ja, könnten 
sich die Versicherer womöglich weigern, die 
komplett e Schadenssumme zu übernehmen.  

Die aktuell statt fi ndende Diskussion 
um das Th ema Rauchmelder kann aber 
marketingmäßig von Ihnen als Malerbe-
trieb hervorragend genutzt werden: bieten 
Sie doch zukünft ig Ihren Kunden an, dass 
Sie die elektronischen Lebensrett er nach 
Beendigung der Arbeiten aufh ängen. Man 

kann sich hierzu überlegen, ob dies nicht 
als kleines Dankeschön dann völlig kos-
tenlos geschieht. Ein Handwerker, der sich 
Gedanken um das Wohl und dem Hab und 
Gut seiner Kunden macht? Das wird der 
Kunde sicherlich in seinem Bekanntenkreis 
mitt eilen und trägt zu einem guten Image 
für Ihren Betrieb bei. 

Sie könnten aber noch ein Stück weiter 
gehen und sich in eine gute Position für 
einen Kundenkontakt der besonderen Art 
bringen. Vermerken Sie sich – am besten in 
Ihrem elektronischen Kalender - wann Sie 
die Rauchmelder aufgehängt haben. Lassen 

weiter nächste Seite »»»
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Ab 2013 zusätzliche Leistungen für Versicherte und Arbeitgeber

IKK classic: Finanzergebnis
über den Erwartungen

Die IKK classic gewährt  Versicher-
ten und Arbeitgebern vom kommen-
den Jahr an weitere umfangreiche 
Zusatzleistungen. Das hat der Verwal-
tungsrat der Kasse beschlossen. 

Neue Wahlleistungen 
und ergänzter Bonus
Ab Jahresbeginn 2013 steht den Versicher-
ten jeweils ein individuelles Gesundheits-
konto im Umfang von jährlich 200 Euro 
zur Verfügung, aus dem nach eigenem Be-
darf Gesundheitsleistungen fi nanziert oder 
bezuschusst werden können. Zu den wähl-
baren Leistungen gehören Osteopathie, 
homöopathische Arzneimitt el, ergänzende 
Medikamente während der Schwanger-
schaft , Fissuren- und Glatt fl ächenversiege-
lung zur Zahnprophylaxe sowie Präventi-
onskurse.

Zusätzlich zahlt die IKK classic eine 
jährliche Prämie von bis zu 300 Euro für 
Erwachsene und 150 Euro für Kinder und 
Jugendliche, wenn Versicherte für die Ge-
sundheit aktiv sind. Die professionelle 
Zahnreinigung etwa wird künft ig mit einem 
Bonus von 50 Euro bezuschusst.

Anreize für betriebliche Prävention
Nehmen IKK classic-Mitglieder an qualifi -
zierten betrieblichen Präventionsmaßnah-
men teil, bekommen diese pro Handlungs-
feld künft ig von ihrer Krankenkasse eine 
Bonus-Prämie von 50 Euro, der Arbeitgeber 
wird jeweils mit einem Bonus in gleicher 
Höhe belohnt und kann dadurch bis zu 
2.500 Euro pro Jahr erhalten.

„Als Antwort auf die demografi sche 
Entwicklung gewinnt das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement für  handwerkliche 
Unternehmen immer größeres Gewicht“, 
erläutert Ulrich Hannemann, Vorsitzender 
des Verwaltungsrates.

„Handwerksbetriebe mit entwickelter 
Gesundheitskultur haben beim jetzt einset-
zenden Wett bewerb um Fachkräft e einen 
doppelten Vorteil. Sie sind für qualifi zierten 
Nachwuchs att raktiv und schaff en zugleich 
die Voraussetzung, ältere Leistungsträger 
länger gesund im Unternehmen zu halten. 
Mit dem nun beschlossenen fi nanziellen 
Anreiz und praxisnahen Konzepten wollen 
wir das Handwerk dabei unterstützen, diese 
Vorteile zu aktivieren.“ 

Stabile Finanzen; 3,5 Prozent
Plus bei Leistungen
Das dritt e Quartal 2012 schloss die IKK 
classic mit einem Einnahmeüberschuss von 
rund 242 Millionen Euro deutlich über den 
Erwartungen ab. Damit setzte Deutschlands 
größte IKK ihre solide Finanzentwicklung 
der Vorjahre fort. 

Für Krankenhausbehandlungen gab 
die Kasse in den ersten neun Monaten des 
Jahres rund 2,1 Milliarden Euro und damit 
pro Versicherten 2,5 Prozent mehr aus als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die 
Aufwendungen für Arzneimitt el stiegen auf 
rund 1,2 Milliarden Euro (+ 4,4 Prozent 
pro Versicherten). Bei der ambulanten ärzt-
lichen Behandlung klett erten die Kosten 
um 2,9 Prozent pro Versicherten auf rund 1 
Milliarde Euro, die Ausgaben für Kranken-
geld stiegen um 5,1 Prozent auf rund 399 
Millionen Euro. Insgesamt betrugen die 
Leistungsausgaben der IKK classic in den 
ersten drei Quartalen rund 5,8 Milliarden 
Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein 
Zuwachs von 3,5 Prozent. Die Verwaltungs-
kosten sanken im gleichen Zeitraum um 2,4 
Prozent auf rund 89 Euro je Versicherten. 

Sie sich dann automatisch in 12 Monaten 
wieder daran erinnern und melden Sie sich 
dann bei besagtem Kunden. Grund: Sie 
möchten ihn an das Wechseln der Batt eri-
en des Rauchmelders erinnern. (Die meis-
ten Hersteller sehen hierfür nämlich einen 
12-Monats-Rhythmus vor). Da Sie als Be-
trieb z. B. über die notwendigen Leitern 

und das notwendige handwerkliche Ge-
schick verfügen, könnten Sie hier Ihre Hilfe 
anbieten. Dies natürlich wenn Sie mal in der 
Nähe des Kunden sind. Es wäre dann nicht 
das erste Mal, dass der Kunde zu seinem 
Handwerker sagt: „wenn Sie schon mal da 
sind“. Hier könnte dann vom Betriebsinha-
ber als dem richtigen Ansprechpartner für 

die Beratung bei den anstehenden Arbeiten 
eventuell ein Folgeauft rag mitgenommen 
werden. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, 
wäre Ihr Betrieb wieder Inhalt eines begeis-
terten Gesprächs zwischen Ihrem Kunden 
und dessen Umfeld. 

Sollte Ihnen dieser Artikel gefallen ha-
ben und Sie benötigen Unterstützung im 
Bereich Marketing oder weiteren Th emen 
wie Broschürengestaltung, Werbebriefen, 
dem Internet und Social Media, wenden Sie 
sich einfach an Herrn Oliver Diedrich beim 
Maler- und Lackierer Landesinnungsver-
band Nordrhein (Tel.: 0221/234514).



Basiszinssatz per 1. Januar 2013
hat sich geändert

Der Basiszinssatz nach § 247 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches ist 
mit Wirkung vom 1. Januar 2013 

geändert worden auf 0,13 Prozent.

Der Verzugszinssatz (5 Prozent über Ba-
siszinssatz) beträgt für Geldschuldner nun 
5,13 Prozent und für Rechtsgeschäft e, an 
denen Verbraucher nicht beteiligt sind (8 

Prozent über Basiszinssatz) 8,13 Prozent.

Seit Einführung hat der Basiszinssatz 
nachfolgende Entwicklung genommen:

 1. Mai  2000 bis 31. August 2000 =  3,42 Prozent
 1. September 2000 bis 31. August 2001 =  4,26 Prozent
 1. September 2001 bis 31. Dezember 2001 =  3,62 Prozent
 1. Januar 2002 bis 30. Juni 2002 =  2,57 Prozent
 1. Juli 2002 bis 31. Dezember 2002 =  2,47 Prozent
 1. Januar 2003 bis 30. Juni 2003 =  1,97 Prozent
 1. Juli 2003 bis  31. Dezember 2003 =  1,22 Prozent
 1. Januar 2004 bis 30. Juni 2004 =  1,14 Prozent
 1. Juli 2004 bis  31. Dezember 2004 =  1,13 Prozent
 1. Januar 2005 bis 30. Juni 2005 =  1,21 Prozent
 1. Juli 2005 bis 31. Dezember 2005 =  1,17 Prozent
 1. Januar 2006 bis 30. Juni 2006 =  1,37 Prozent
 1. Juli 2006 bis 31. Dezember 2006 =  1,95 Prozent

 1. Januar 2007 bis 30. Juni 2007 =  2,70 Prozent
 1. Juli 2007 bis 31. Dezember 2007  =  3,19 Prozent
 1. Januar 2008 bis 30. Juni 2008 =  3,32 Prozent
 1. Juli 2008 bis 31. Dezember 2008 =  3,19 Prozent
 1. Januar 2009 bis 30. Juni 2009 =  1,62 Prozent
 1. Juli 2009 bis  31. Dezember 2009 = 0,12 Prozent
 1. Januar 2010 bis 30. Juni 2010  =  0,12 Prozent
 1. Juli 2010 bis  31. Dezember 2010 =  0,12 Prozent
 1. Januar 2011 bis 30. Juni 2011 = 0,12 Prozent
 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2011 =  0,37 Prozent
 1. Januar 2012 bis  31. Juni 2012 = 0,12 Prozent
 1. Juli 2012 bis  31. Dezember  2012 = 0,12 Prozent
 1. Januar 2013 bis 31. Juni 2013 = 0,13 Prozent

Interessenten werden von der Entwicklung (jeweils zum 1. Januar und 1. Juli) schneller im Internet unter www.bundesbank.de unterrichtet.
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Verein „Fenster Marke Tischler Schreiner“ wird „TSM – Die Marke Tischler Schreiner GmbH“

MARKE TISCHLER SCHREINER
bekommt zusätzlichen Schwung

1.300 Lizenzen zum CE plus-Kenn-
zeichnungssystem, eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit den Baube-
schlaghändlern des EBH-Verbundes: 
Das sind nur zwei der Erfolgskompo-
nenten des bisherigen Vereins „Fenster 
Marke Tischler – Fenster Marke Schrei-
ner e. V.“.

In Zukunft  sollen weitere Erfolgsbau-
steine hinzukommen, insbesondere die 
Umsetzung der Marken-Konzepte im 

Rahmen des neuen Erscheinungsbildes für 
das Tischler- und Schreinerhandwerk.

Aus Verein wird GmbH
Dieser deutlich erweiterte Handlungs-
rahmen hat nunmehr auch organisatori-

sche Konsequenzen ausgelöst. Sowohl der 
Name als auch die Rechtsform wurden dem 
erweiterten Th emen-Spektrum angepasst: 
Aus dem bisherigen e.V. wird ab sofort eine 
GmbH mit dem Namen „TSM – die Mar-
ke Tischler Schreiner GmbH“. An dieser 
neuen Gesellschaft  sollen sich alle Landes-
verbände des Tischler- und Schreinerhand-
werks in Deutschland beteiligen können. 
Gründungsgesellschaft er sind die Verbände 
NRW, Bayern, Baden-Württ emberg und 
Niedersachsen bzw. deren wirtschaft li-
che Tochter-Gesellschaft en. Sitz der TSM 
GmbH ist Dortmund, zum Geschäft sführer 

LGH-geführte QM-Gemeinschaft von Unternehmensberatern

Erste Hürde erfolgreich genommen
Eine gesicherte Qualität der Arbeit 

ist wichtig für Handwerksunterneh-
men, sie wird aber auch immer wich-
tiger für deren Berater.

Deswegen hat die Landes-Gewer-
beförderungsstelle des nord-
rhein-westfälischen Handwerks 

(LGH) in den zurückliegenden Monaten 
eine Gemeinschaft  zertifi zierter Unterneh-
mensberater für kleine und mitt lere Betrie-
be aufgebaut. 49 Berater haben inzwischen 
ihr Audit in Sachen Qualitätsmanagement 
(QM) bestanden und sind damit  nach der 
QM-Norm ISO 9001f. zertifi ziert.

Dies bedeutet nicht zuletzt, dass sie nun 
die Anforderungen zur Anerkennung in 
Förderprogrammen für Beratungsleistun-
gen erfüllen. Unter anderem bezuschusst 
das Bundesamt für Wirtschaft  und Aus-
fuhrkontrolle seit Mitt e 2012 nur noch Un-

terstützungsleistungen für Betriebe durch 
Berater, die den Nachweis über die Anwen-
dung eines QM-Systems erbringen. Noch 
weiter geht ab 2013 Baden-Württ emberg: 
Dort wird dann bei einem Förderpro-
gramm sogar die bestandene Zertifi zierung 
vorausgesetzt.

Die von der LGH geleitete Gemein-
schaft  wird noch wachsen: Weitere Unter-
nehmensberater werden im Frühjahr 2013 
geprüft  und werden dann Mitglieder der 
Gemeinschaft , die insgesamt bis zu 100 zer-
tifi zierte Berater umfassen soll. Die LGH 
hat ihnen ein individuell auf ihre Bedürfnis-
se und auf die Anforderungen der Förderin-
stitutionen hin angepasstes, EDV-basiertes 
Qualitätsmanagementsystem zur Verfü-
gung gestellt, sie in dessen Anwendung in 
der Beratungspraxis geschult und die ISO-
Zertifi zierung sichergestellt. „Das Quali-
tätsmanagement der Gemeinschaft  hilft  

mir,  meine Beratungsarbeit systematisch, 
rationell und eff ektiv für die Kunden zu ge-
stalten“, ist die Meinung eines der Berater. 
Auch bisherige Kritiker der QM-Anforde-
rungen lassen sich überzeugen, denn ein 
anderer Kommentar lautet: „Ich war kein 
Freund von Qualitätsmanagementsyste-
men für Berater, jetzt muss ich meine Mei-
nung jedoch revidieren. Mit dem System 
bin ich viel besser für die Beratungspraxis 
im Interesse der Kunden aufgestellt.“

Ziel des Zusammenschlusses unter 
LGH-Führung ist es, Qualitätsstandards 
für die Unternehmensberater zu schaff en, 
welche Beratungen mit hohem Nutzen für 
die Kunden aus den mitt elständischen Un-
ternehmen gewährleisten. Das QM-System 
umfasst die Arbeitsfelder betriebswirt-
schaft liche und technische Unternehmens-
beratung sowie Planung und Durchführung 
von Schulungs- und Trainingsmaßnahmen.
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27. Februar 2013, 9.30 Uhr
Benimm im Business – der Business-Knigge.
Gutes Benehmen lernt man nicht an der Uni.
Referent: Detlef Groß, Knigge- und Kommunikationstrainer.
Ort: IKK, Friedrich-Engels-Allee 121

10. März 2013, 17.00 Uhr
Unterbarmer LaienspielKreis (Theaterabend)
Ort: Gemeindehaus Hesselnberg 62

15. März 2013, 11.00 Uhr
Landesverbandstagung:
„Früh übt sich wer ein Meister werden will“
Ort: HWK Münster

19. März 2013, 17.00 Uhr
Rathausführung mit Oberbürgermeister Jung
Barmen

17. April 2013, 19.30 Uhr
Datenverarbeitung – Frühjahrsputz am und mit dem PC
Ort: NETfi nish Service UG,
W-tec Wuppertal, Lise-Meitner-Str.1-9

15. Mai 2013, 19.30 Uhr
Loslassen
Ort: AOK, Bundesallee 265

19. Juni 2013, 18.00 Uhr
Mein Freund der Baum
Baumkundewanderung in Beyenburg
Referentin: Uschi Stratmann

21. Juni 2013, 16.00 Uhr
Megatrends: Kooperationsveranstaltung mit
Junioren- und Betriebswirte des Handwerks
Ort: HWK Düsseldorf

17. Juli 2013, 19.30 Uhr
Stammtisch
Ort: Il Camino, Besenbruchstraße 5

29. August 2013, 19.00 Uhr
Abendführung Skulpturenpark mit Besichtigung der Villa
Ort: Hirschstr. 12

30. August 2013
IKK-Landesverband Gesundheitsforum:
„Keep Cool“ Stressmanagement für mehr Gelassenheit
Schermbeck

13./14. September 2013
Besuch des Europarlaments
Ort: Brüssel

18./19. Oktober 2013
Bundesverbandstagung: 25 Jahre Bundesverband
Ort: Goslar

23. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Seminar: Notfallordner ,Vollmachten, Testament
Ort: Kreishandwerkerschaft , Hofk amp 148

12. November 2013
IKK-Gesundheitstag

23./24. November 2013
Wellness-Wochenende

Das Unternehmerfrauen-
Jahresprogramm 2013

wurde Dieter Roxlau bestimmt. Begleitet 
wird die Arbeit von einem fünfk öpfi gen 
Beirat, der im Laufe des Jahres 2013 gewählt 
werden soll, wenn weitere Landesverbände 
und der Bundesverband über ihre Beteili-
gung an der TSM entschieden haben.

Marken-Konzept für
zentrale Produkte
Wichtigstes Ziel der Gesellschaft  ist neben 

der weiteren Verbreitung des CE plus-Sys-
tems vor allem die Umsetzung des Marken-
Konzeptes für die zentralen Produkte des 
Tischler- und Schreinerhandwerks. Wäh-
rend der Würfel als Symbol für die Zuge-
hörigkeit zur Innungs-Organisation steht, 
soll das TSM-Markenkonzept den hohen 
Anspruch an  Qualität und Service der 
Tischler- und Schreinerbetriebe fördern 
und umsetzen.

Das Marken-Konzept für Fenster MAR-
KE TISCHLER | MARKE SCHREI-NER 
wurde bereits mit gutem Zuspruch und at-
traktiven Leistungen auf den Weg gebracht 
und wird im Laufe des Jahres 2013 sicher 
deutlich Fahrt aufnehmen. Die Grundlagen 
für Möbel MARKE TISCHLER | MARKE 
SCHREINER werden gegenwärtig erarbei-
tet und werden voraussichtlich zum Jahres-
wechsel 2014 an den Start gehen.
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Germany’s Power People 2013

Dritte Wahl zu Miss
und Mister Handwerk

Wer wird Miss und Mister Hand-
werk 2013? Zum dritten Mal sucht das 
Deutsche Handwerksblatt in Koopera-
tion mit der Signal Iduna Gruppe, Sage 
Software und der IKK Classic die at-
traktivsten Vertreter des Handwerks.

Jetzt zählt wieder jeder Klick. Die sechs 
weiblichen und sechs männlichen 
Kandidaten für die Wahl stellen sich 

auf handwerksblatt .de und über die kosten-
lose App ab sofort in kurzen Bewerbungs-
videos vor. Und Fans, Familie und Freunde 
können mit ihren Stimmen entscheiden, 
wer mit einem Vorsprung zur endgültigen 
Entscheidung in München fährt.

Bei der Internet-Abstimmung geht es für 
die Handwerkerinnen und Handwerker da-
rum, wer mit einem kleinen Vorsprung zum 
Finale nach München fährt. Und das kann 
entscheidend sein. Denn bei der letzten 
Wahl hatt en die beiden Teilnehmer mit den 
meisten Klicks auch am Ende auf der Inter-
nationalen Handwerksmesse die Nase vorn.

Auf der Messe fällt Anfang März die end-
gültige Entscheidung in München. Dann 
kommt die Jury hinzu: Ott o Kentzler, Prä-
sident des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks und Reinhold Schulte, Vorstands-
vorsitzender der Signal Iduna, Oliver Herzig, 

Leiter Geschäft sbereich Kleine Unternehmen 
& Handwerk der Sage Soft ware GmbH und 
Hans Jürgen Below, Geschäft sführer der Ver-
lagsanstalt Handwerk. Sie nimmt die Tendenz 
aus der Internet-Abstimmung und die Stim-
mung des Publikums vor Ort auf und ergänzt 
sie durch den eigenen Eindruck. Danach kürt 
sie die strahlenden Gewinner.

Die Kandidaten für die Wahl hatt en sich 
beim vierten Casting zu Germany’s Power 
People gegen mehr als 100 Mitbewerber 
durchgesetzt. Damit gehören sie auf jeden 
Fall schon zu den Stars für den Handwerks-
kalender 2013! 

Die Bewerbungsvideos sind unter hand-
werksblatt .de/gpp zu fi nden. Dort können 
die Fans auch ihre Stimme für die Teilneh-
mer abgeben. Videos und Voting gibt es 
auch über die App. Dazu einfach die App 
runterladen. Sie glänzt mit einigen Fea-
tures: Alle Kalenderstars stellen sich mit 
einem persönlichem Statement vor. In den 
News gibt es sämtliche Neuigkeiten rund 
um Germany’s Power People, Pressebeiträ-
ge und Interviews. Die kostenlose App gibt 
es als iPhone-Version und auch für Andro-
id-Betriebssysteme – einfach im App-Store 
„Kalenderstar“ als Suchwort eingeben und 
schon kann’s losgehen.

Nominiert für die Wahl zu Miss Handwerk:
» Sonja Th eisen,  Dachdeckerin,  Monreal
» Sarah Hägele,  Malerin und Lackiererin, Welzheim
» Julia Ott ensmann,  Zimmerin, Wuppertal
» Lena Berkemeyer,  Informationselektronikerin, Castrop-Rauxel
» Fabienne Czayka,  Tischlerin, Hildesheim
» Anja Kugler,  Tischlerin, Ludwigshafen

Nominiert für die Wahl zu Mister Handwerk:
» Marc Weißhaupt,  Kfz-Mechaniker, Stolberg
» Matt hias Weiland,  Fleischer , Doberlug-Kirchhain
» Benjamin Adolph,  Straßenbauer, Darmstadt
» Gordon Heinemann,  Maurer, Bad Wildbad
» Dieter Haussmann,  Maler und Lackierer, Gersthofen
» Alessandro Orsowa,  Friseur, Astert
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Ihre Elektro-M
eister / Innungsbetriebe und Partner in W
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Die Meyer Werft in Pa-
penburg ist mit den von 
ihr gefertigten luxuriösen 
Kreuzfahrtschiffen der An-
ziehungspunkt Papenburgs. 
Jedes Jahr erleben 300 000 
Besucher hautnah, wie mo-
derner Schiffsbau funktio-
niert.

Diesmal auch die Mit-
glieder des Kreisge-
sel lenausschusses. 

Die Fahrt führte die Kollegin-
nen und Kollegen des Kreis-
gesellenausschusses am 17. 
November 2012 in das Besu-
cherzentrum der Meyer Werft . 
Hier konnte ein umfassender 
Einblick in die Arbeit der Meyer 
Werft  von heute und den ver-
gangenen Jahren erhalten wer-
den.

Außerdem erwarteten die 
Besucher einmalige Exponate, 
informative Filme, sowie eine 
volleingerichtete Musterkabine.

Kreisgesellen-
ausschuss 

besucht die 
Meyer Werft 
in Papenburg
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25 Jahre
» 1.1.2013

Peter Borde GmbH
Dachdeckerhandwerk
Hermannshöhe 27
42119 Wuppertal

» 1.1.2013
Malerbetrieb Strauch 
GmbH
Maler- und Lackiererhandwerk
Sonnenstraße 54
42277 Wuppertal

» 1.1.2013
Ralf Schoppe
Installateur- und Heizungs-
bauerhandwerk

Obersteinenfeld 33
42107 Wuppertal

50 Jahre
» 2.1.2013

Hans Wüsten GmbH & 
Co. KG
Elektrohandwerk
Schwesterstraße 58 a
42279 Wuppertal

» 1.2.2013
Susanne Vollberg
Raumausstatt erhandwerk
Farbmühle 11
42285 Wuppertal

Betriebsjubiläen

Dachdeckerhandwerk
» Christian Kirchner,

Wuppertal

Installateur und
Heizungsbauer
» Hannes Bernhardt,

Wuppertal
» Jens Herm, Wuppertal
» Jens Robert Keil,

Wuppertal
» Oliver Nogly, Wuppertal

Kraftfahrzeug-
technikerhandwerk
» Michael Ciommer,

Die neuen Meister

Elektro-Innung 
» André Mölders

Ravensberger Straße 174, 
42117 Wuppertal

Innung des Kraft-
fahrzeughandwerks 
» Dirk Georges

Winchenbachstraße 16,
42281 Wuppertal

Maler- und
Lackierer-Innung 
» Malerbetrieb Köhler UG 

(haftungsbeschränkt)
Werth 75,
42275 Wuppertal

Wir begrüßen unsere
neuen Innungsmitglieder

Wuppertal
» Marc-André Franz,

Wuppertal
» Reinhard Janthur,

Wuppertal
» Thorben Petig, Wuppertal

Maler und
Lackiererhandwerk
» Janine Koch, Wuppertal
» Christian Schulz,

Wuppertal

Tischlerhandwerk
» Julian Weber, Wuppertal
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Direkt gewählt gehts 
meistens schneller…

K R EISH A N DW ER K ER SC H A F T W U PPERTA L
 Hofk amp 148 · 42103 Wuppertal

 Telefon (0202)28090-0 · Telefax (0202)28090-40
eMail: info@handwerk-wuppertal.de
Internet: www.handwerk-wuppertal.de

R EC H T SA BT EI LU NG
 (Arbeitsrecht · Tarifverträge · Rechtsberatung für Mitglieder ·

Privates Baurecht · Handwerksrolle)

 Ass. jur. Falk Niederlehner (Hauptgeschäftsführer)
 Ass. jur. Annika Farazandeh
 Telefon 0202/280 90 11
 rechtsabteilung@handwerk-wuppertal.de

SEK R ETA R I AT
 (Allgemeine Anmeldung · Vorzimmer Rechtsabteilung · Feinstaub-

plaketten · AU-Plaketten · Schulungswesen für AU, AUK, GSP, GAP
· Mahnwesen · Schriftverkehr der Innung)

 Elke Kalendruschat
 Renate Mombächer
 Telefon 0202/280 90 11
 info@handwerk-wuppertal.de

AUSBI L DU NGSA BT EI LU NG
 (Lehrverträge · Prüfungen · ÜBL)

 Giuseppina Bellanca-Spano
 Sascha Bomann, Dipl. Verwaltungswirt (FH)
 Telefon 0202/280 90 20
 azubi@handwerk-wuppertal.de

BUC H H A LT U NG
 (Haushaltswesen · Kasse · Beitrags- und Rechnungswesen · Vermögens-

verwaltung · Gewerbeförderungswerk des Wuppertaler Handwerks)

 Jürgen Bieg
 Gisela Bodde
 Telefon 0202/280 90 30
 buchhaltung@handwerk-wuppertal.de



Einladung zu kostenlosen Social Media-Seminaren

Soziale Netzwerke und der
richtige Umgang mit ihnen

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht 
von Social Media gesprochen oder ge-
schrieben wird. Neben dem anfängli-
chen respektvollen Abstand den man 
zu den neuen Portalen im Internet 
gehalten hat, wird von Betrieben nun 
zunehmend nach Informationen über 
Facebook, Xing und Co. Ausschau ge-
halten.

Wenn man sich die Zeit nimmt 
und sich über die Portale in-
formiert wird man schnell 

feststellen, dass man sich auch – und gera-
de – als Handwerksbetrieb dort gute Ab-
satzchancen erarbeiten kann. Die Nutzung 
des Internets und ebenso die Nutzung von 
Social Media Portalen hat in allen Alterklas-
sen extrem zugenommen. Eben auch die 
„typischen Handwerkskunden“ haben die-
ses Medium für sich entdeckt. Zeit also für 
den Handwerksbetrieb diesen Werbeweg 
zu prüfen.

Wir möchten Sie zu zwei kostenlosen 
Seminaren einladen. Der erste Kurs „So-
cial Media – Facebook, XING & Co. für 
den Handwerksbetrieb“ gibt Ihnen einen 

Überblick über die für Handwerksbetriebe 
interessantesten Social Media Platt formen. 
Die ausgewählten Portale werden Ihnen im 
Kurs vorgestellt und eventuelle Vor- oder 
Nachteile erläutert. Im Seminar werden 
erste Schritt e für das Anlegen einer Firmen-
seite getan. Selbstverständlich können auch 
bereits angelegte Profi le gemeinsam durch-
gesprochen und ggf. angepasst werden. Für 
Fragen rund um das Th ema Social Media 
stehen Ihnen die ganze Zeit zwei Ansprech-
partner zur Verfügung.

Der zweite Kurs beschäft igt sich aus-
schließlich mit dem Th ema Facebook. Hier 
wird gemeinsam eine Firmenseite erstellt 
und es werden die Stolpersteine, sowie die 
rechtlichen Besonderheiten einer Face-
book-Unternehmensseite beleuchtet.

Beide Kurse fi nden im Fortbildungs-
zentrum der Handwerkskammer zu Köln 
(Köhlstrasse 8 in 50827 Köln) statt  und es 
steht jedem teilnehmenden Betrieb ein PC 
zur Verfügung. Die Kurse richten sich an 
Einsteiger, genauso wie an diejenigen, die 
sich schon ein wenig auf dem Feld Social 
Media auskennen.

Die angebotenen Kurse gehen über 3 
Stun den und sind für Handwerksbetriebe 
kostenlos.
» Dienstag, 5.3.2013, 14 Uhr: Social Me-

dia – Facebook, XING & Co. für den 
Handwerksbetrieb

» Mitt woch, 27.3.2013, 14 Uhr: Mein Be-
trieb in Facebook – Aufbau einer Un-
ternehmensseite

» Mitt woch, 3.4.2013, 14 Uhr: Social Me-
dia – Facebook, XING & Co. für den 
Handwerksbetrieb

» Mitt woch, 17.4.2013, 14 Uhr: Mein Be-
trieb in Facebook – Aufbau einer Un-
ternehmensseite

» Montag, 3.6.2013. 14 Uhr: Social Me-
dia – Facebook, XING & Co. für den 
Handwerksbetrieb

» Montag, 10.6.2013 14 Uhr: Mein Be-
trieb in Facebook – Aufbau einer Un-
ternehmensseite

Anmeldung erfolgen bitt e per Mail an 
diedrich@maler-lackierer-nr.de oder per 
Telefon 0221 / 23 45 13.

Wir wünschen Ihnen informative Stun-
den.

Rückmeldung
Bitt e nutzen Sie diese Seite um sich per Fax (02 21) 24 93 75 für einen der Kurse anzumelden.

Tragen Sie bitt e Ihren Wunschtermin ein und faxen Sie uns bitt e die ausgefüllte Seite zu. 

Termin:  ______________________________________

Betrieb:  ______________________________________

E-Mail:  ______________________________________

Strasse:  ______________________________________

PLZ: _______Ort:  _____________________________

Telefon:  ______________________________________

____________________________________________
Folgender Mitarbeiter nimmt teil

____________________________________________
Folgender Mitarbeiter nimmt teil

____________________________________________
Datum, Unterschrift  / Stempel
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Ihre Dachdecker-Meisterbetriebe in WuppertalIhre Dachdecker-Meisterbetriebe in Wuppertal

Ansprechpartner für InnungsfragenAnsprechpartner für Innungsfragen
Obermeister Bernd Remy (0202) 47 31 26




